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ORDONNANZ"DISSERE JCH [ BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN] JN FLORENTINI-
SCHEN DIENSTEN ZU BRATO [ PRATO] VERLAESEN UNDT DURCH
MICH ALS OBERSTEN WACHTMEISTER[ DES REGIMENTES VON
OBERST JAKOB LUSSER] DEN SOLDATEN DEN EYDT GEBEN UNDT
GSCHWOREN WORDEN"1

AH 45/92 2

"Jn Namen der Heyligen Unzertheilten Drey faltigkheit . ..

Dieweil Wir nun bewegt Auss Sonderem gueten geneigten gunst undt Liebe , so

wir Zue dem . . . Fürsten undt Herren Ferdinando [M e d i o i ] dem [II . J diss

Namenss , Gross hertzog in Toscana , unsserem gnädigsten Herren , undt getreüwen

Lieben Pundtsgnossen tragent , Zue erhaltung der Billig kheit also alhero ge¬

zogen undt khommen seindt , auss verwilligung unsser allergnädigsten Herren

undt oberen , So werdent sarnpt undt sonders JHr demselbigen unsserm . . . Fürsten

undt Herren , Zue iHr durchleücht obristen Haupt : undt Zue verordneten Ambts-

leüthen , undt Anwälden dess Regemments Schweren , dise Nach folgende Artick-
hel . . . "

Die Artikel 1 bis 14 ^ s . AH 45/92

"Zum fünff Zechendten , soll auch ein Jeder sein Rüstung undt uberwehr , undt

sonderlich die Mussqueten undt Zuegehör in guoter gewahrsambe , undt be¬

reitschafft haben , auch Jeder Zeit rein undt sauber halten , undt sich

alzeit ohnne kraut undt Loth noch anderer Noturfft nit finden lassen , da

aber einer andrest [ ?] befunden , dergestalt dass Er sich seiner wökr undt

Musqueten , uff Zug undt Wachten gegen dem feindt nit brauchen kondt , der

soll darumb am Leib gestrafft werden.

Zum Sehs Zechendten , soll kein knecht Jm Zug uss der Ordnung gähn ohne Merkh-

liche ursach , wo aber einer oder Mehr darwider in solhem ungehorsamb wäh¬

ren , so soll der hauptfmannj oder befelhshaber undt gemeine knecht , den

oder dieselben wer sy seyen , so nit in der Ordnung bleiben wollen , mit

gwalt darein treiben , undt welcher sich dargegen in die Wehr stelte , undt

ungehorsamb erscheinte , undt darüber endtleibt wurde , soll daran Niemandt

gefräfflet haben.

Zum Sibenzehendten . Soll auh keiner er sey wer er wolle bey ungewöhnlichen

Zeiten , schlagen , balgen , oder mit seiner währ schiessen : da aber Jemandt

darwider handlen wurde , der oder dieselben sollen nah verdienen gestrafft

werden.



Zum Athtzehendten /77 , ob einer uff der schiltwaht wäre undt darab ohnne er-

laubnus gienge Ehe er abgelöst , oder uff der schiltwaht schlaffendt be¬

funden wurde , der soll an leib undt guot gestrafft werden , Ess sollen auch

die Roth gesellen das Zue Leiden bey Jhren Eyden schuldig sein

Zum Neunzehendten , welcher füllerey halber findts Noth 3 oder Lärrmen versaumb-
4

te , oder verschaffte Der soll darumb an seinem Leib gestrafft werden . "

1 ) Dieser Titel ist mit der von Beat Jakob I . Zurlaüben angebrachten Dorsual-
notiz identisch . Beachte , dass genannte Notiz des Autors Unterschrift
trägt.

2 ) Beachte dort insb . auch die Arm . 2
3) Art . 14 umfasst hier in AE 45/102 die unter AE 45/92 separat angeführten

Art . 14 bis 17
4 ) Diese 5 letzten Artikel sind in der für die franz . Truppen massgeblichen

Ordonnanz von 1620 nicht nachgewiesen . Eier in AE 45/102 sind sie von an¬
derer Earud geschrieben als das Vorgehende , gemeint die Art . 1 bis 14.

Von anderer Hand als AH 45/92 - AH 45 , 209 - 214 - Blatt 209 leer
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